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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren
„Monitore und Zubehör“
Fragen ab 28.10.2025
	Nr.
	Quelle 
(Dokument, Kap., Seite,…)
	Frage Bieter bzw. Bewerber (ggf. Begründung für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)
	Antwort BeschA

	1
	Leistungsbeschreibung
- gültig für Los 1 bis 4-
	Bieterfrage zur Los 1 bis Los 4:
In der Leistungsbeschreibung ist eine Schwenkbarkeit von „mindestens 30° jeweils links und rechts“ gefordert, wobei alternativ auch die Montage eines anderen Standfußes zulässig ist, sofern dieser standardmäßig eingepreist wird.
Wir bitten um Klarstellung, ob auch eine Schwenkbarkeit von jeweils 20° als technisch ausreichend angesehen werden kann, insbesondere wenn dadurch die Funktionalität und die ergonomischen Anforderungen der Nutzung vollständig 
erfüllt werden. 
Hintergrund unserer Frage ist, dass marktübliche Geräte mit einer Schwenkbarkeit von 20° bereits eine flexible und praxisgerechte Ausrichtung ermöglichen, 
die den Anforderungen an die Nutzerfreundlichkeit und Arbeitsplatzergonomie entspricht.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass eine Öffnung der Spezifikation auf „mindestens 20°“ den Wettbewerb erweitern und die Wirtschaftlichkeit der Angebote fördern könnte, 
ohne die angestrebte Funktionalität zu beeinträchtigen. Dies wäre aus unserer Sicht auch im Sinne des Transparenz- und Gleichbehandlungsgrundsatzes. 
Wir danken Ihnen für die Prüfung und bitten um entsprechende Rückmeldung, ob eine Anpassung der Leistungsbeschreibung in diesem Punkt möglich ist.
	Nein, eine Anpassung der Schwenkbarkeit wird nicht vorgenommen.
Gemäß dem „Leitfaden: Monitore produktneutral ausschreiben 2023 (DE)“ der Bitkom wird eine Schwenkbarkeit von mind. 45° nach links und rechts empfohlen.
Zur Erweiterung des Wettbewerbs wurde die Schwenkbarkeit bereits auf 30° nach links und rechts reduziert.



Fragen ab 10.11.2025
	Nr.
	Quelle 
(Dokument, Kap., Seite,…)
	Frage Bieter bzw. Bewerber (ggf. Begründung für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)
	Antwort BeschA

	2
	Leistungsbeschreibung

-NEU-
	Sehr geehrte Damen und Herren,
im aufgehobenen, vorherigen Vergabeverfahren waren für die Blickschutzfilter Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Im aktuellen Verfahren sind diese jedoch nicht mehr enthalten.
Gehen wir daher recht in der Annahme, dass es sich hierbei um einen redaktionellen Fehler handelt und die Blickschutzfilter weiterhin mit angeboten werden müssen?
	Nein, die Blickschutzfilter wurden im Rahmen dieser Ausschreibung gestrichen.

	3
	Anlage Leistungsbeschreibung 
Lose 1 bis 8

-NEU-
	Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um Beantwortung folgender Frage:
Sie fordern für alle Monitore integrierte Lautsprecher. Diese Monitore sollen über USB-C mit mobilen Endgeräten betrieben werden können. Diese Endgeräte halten immer bereits Lautsprecher vor, welche in den Standardeinstellungen der Betriebssysteme genutzt werden. Die internen Lautsprecher des Monitors werden in der Regel nicht benutzt und müssen aktiv vom Nutzer für die Soundausgabe ausgewählt werden. Des weiteren erfolgt die Lautstärkeeinstellung bei den meisten marktverfügbaren Monitoren über Untermenüs am Display selbst. Die im Monitor geforderten Lautsprecher bieten keinen funktionellen Mehrwert zu im Endgerät verbauten Soundlösungen. Wir empfehlen daher integrierte Lautsprecher zu streichen.
Vielen Dank!
	Ein integrierter Lautsprecher muss nicht zwingend vorhanden sein.

Die Anlagen zu den Leistungsbeschreibungen wurden entsprechend angepasst.

	4
	Anlage Leistungsbeschreibung 
Lose 1 bis 8

-NEU-
	Gemäß den aktuellen Ausschreibungsanforderungen müssen 100 % der angebotenen Monitore über integrierte Lautsprecher verfügen. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Vorgabe den Markt erheblich einschränkt und mehrere führende Hersteller ausschließt. Der Bitkom-Leitfaden empfiehlt ausdrücklich, Lautsprecher nur bei konkretem Bedarf auszuschreiben, da dies das Angebot deutlich reduziert. Zudem wird dort klargestellt, dass Lautsprecher entweder im Bildschirm integriert oder als Soundbar angedockt werden können.
Darüber hinaus möchten wir betonen, dass üblicherweise nicht alle Monitore zwingend eine Audioausgabe benötigen. In der ursprünglichen Ausschreibung war nur ein geringer Teil der Geräte mit Soundfunktion vorgesehen, was den tatsächlichen Bedarf widerspiegelt. Endanwender bevorzugen häufig externe Audioausgabesysteme (Headsets oder separate Lautsprecher), die eine höhere Klangqualität und Flexibilität bieten. Integrierte Lautsprecher führen hingegen oft zu geringerer Audioqualität und zusätzlicher Lärmbelästigung am Arbeitsplatz.
Einige Monitore weisen aufgrund ihrer Größe darauf hin, dass diese häufig im Dual-Monitor-Betrieb eingesetzt werden (speziell Los 1 und Los 2). Speziell hier ist es aus kaufmännischen sowie Nachhaltigkeitsgründen nicht sinnvoll, in beiden Displays Lautsprecher zu haben.
Wir bitten Sie daher, die Anforderung nach eingebauten Lautsprechern zu streichen.
Diese Anpassung würde den Wettbewerb fördern, die wirtschaftlichsten Angebote ermöglichen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Endanwender berücksichtigen.
	Siehe Antwort zu Frage Nr. 3

	5
	Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Zubehör) sowie Preisblatt (VV9)

NEU
	In Los 9 muss die Wandhalterung mit der laufenden Nr. 5 (Preisblatt (VV9)), geeignet für Bildschirme bis mind. 27“, gemäß Leistungsbeschreibung eine maximale Traglast von mindestens 10kg aufweisen.
Viele Halterungen unterschiedlicher Hersteller unterstützten offiziell eine Traglast von bis zu 9kg. Da herstellerübergreifend nahezu sämtliche Monitore mit einer Diagonale von 27“ ein Gewicht ohne Standfuß zwischen 2,5kg und 6kg aufweisen, erscheint dies für den vorgesehenen Einsatzzweck mehr als ausreichend.
Gehen wir daher recht in der Annahme, dass zugunsten eines möglichst wirtschaftlichen Angebots für die laufende Nr. 5 (Preisblatt (VV9)) auch Halterungen mit einer Traglast von 9 kg angeboten werden dürfen?
	Die maximale Traglast wird für die Halterungen Nr. 1 bis Nr. 5 angepasst.
Die Traglast je Halterung ist dem Dokument „Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Zubehör)_v2“ zu entnehmen.

Hinweis:
Aufgrund dieser Anpassung wird das geforderte max. Gewicht der Monitore in den Anlagen zur Leistungsbeschreibung in Los 1 bis Los 8 entsprechend angepasst.

	
	Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Zubehör) sowie Preisblatt (VV9)

NEU
	In Los 9 müssen gemäß der Leistungsbeschreibung die Monitor-Halterungen mit den laufenden Nummern 1 bis 3 jeweils VESA-Aufnahmepunkte „75x75 oder 100x100“, die Halterungen Nr. 4 und 5 „75x75 oder 100x100 oder 200x200“, und die Halterung Nr. 6 „75x75 oder 100x100 bis 200x200“ aufweisen.
Gemäß den Leistungsbeschreibungen für die Los 1 bis 8 müssen alle anzubietenden Monitore über eine VESA 75x75 oder eine VESA 100x100 Montage-Schnittstelle verfügen, was dem marktüblichen Standard entspricht.
Wir vermuten ein redaktionelles Versehen in Los 9, da diese Anforderung in Ihrer aktuellen Form dazu führen kann, dass die Halterungen ggf. nicht mit den Monitoren kompatibel sind. Um die Kompatibilität sicherzustellen, sollten alle Halterungen über VESA 75x75 und über VESA 100x100 Aufnahmepunkte verfügen. Andere VESA-Normen wie z.B. 200x200 sollten nicht erforderlich, aber zulässig sein, sofern diese nur zusätzlich zu VESA 75x75 und 100x100 vorhanden sind, bzw. diese nicht ersetzen.
Gehen wir recht in der Annahme, dass alle in Los 9 angebotenen Halterungen über VESA 75x75 und über VESA 100x100 Aufnahmepunkte verfügen müssen?

	Die Anforderungen an die VESA-Halterung wurden entsprechend dem Hinweis für die Halterungen Nr. 1 bis Nr. 5 angepasst.
Für die Wandhalterung für Bildschirme bis 43“ gilt jedoch:   mind. 75x75 und 100x100 und 200x100 und 200x200
Hinweis:
Aufgrund dieser Anpassung wird die Anforderung an die VESA-Halterung in den Anlagen zur Leistungsbeschreibung in Los 5 bis Los 6 entsprechend korrigiert.
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	Hinweis der Vergabestelle
	Hinweis der Vergabestelle
An den folgenden Dokumenten wurden Anpassungen vorgenommen. Bitte beachten Sie die Änderungen gegenüber den Vorversionen und nutzen Sie die neu erstellten Dokumente zur weiteren Bearbeitung Ihrer Angebote. Die aktualisierten Dokumente werden für sie auf der E-Vergabe-Plattform zum Download zur Verfügung gestellt.
Los 1 und 2:
„Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Full-HD)_v2“

Los 3 und 4:
„Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (WQHD)_v2“

Los 5 und 6:
„Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (4K)_v2“

Los 7 und 8:
„Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Curved)_v2“

Los 9:
„Leistungsbeschreibung_Anlage 1 (Zubehör)_v2“




Hinweise
Für den Inhalt der Fragen ist der Fragestellende verantwortlich.
Bitte prüfen Sie, ob alle Ihre Fragen vollständig und richtig in die Bieterfragen übernommen wurden. Fehlende Fragen sind der Vergabestelle unverzüglich zu melden.
Bitte beachten Sie, dass Bieterfragen zum Verfahren spätestens 8 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist übermittelt werden sollen. Spätere Anfragen können unberücksichtigt bleiben.
Neue Fragen und Antworten sowie Änderungen zur Vorversion werden mit „NEU:“ gekennzeichnet und gelb hinterlegt. 
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